
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zu dem Bebauungsplan "Hauptstraße - L 372 -" in der Ortsgemeinde Obenveiler im Tal

RECHTSGRUNDLAGEN FUR DIE PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN
FESTSEIZUNGEN SIND DAS BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN VERBINDUNG MIT DER
LANDESBAUORDNUNG (LBauO) tN DER A8 01 .07.87 GÜLTIGEN FASSUNG UND DER

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) lN DER FASSUNG VOM 23.01.90.

1 . Planunqsrechtliche Festsetzunoen

1.'1 Art und Maß der baulichen Nutzunq
Ùntergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind eingeschossig 5is maximal 40 m2

Grundfläche zugelassen.

1 . 2 Überbaubare Grundstr-lcksflächen
a) Auf den Grundstucksflächen anischen den Verxelisilâcnen und den vorderen

(straßenseitigen) Baugrenzen sind nur Einfriedungen, Mullboxen. die im Zusammenhang
mit den Einfriedungen errichtet werden. Nebenanlagen und Stellplätze íur Krafrfahzeuge

' zugelassen. wenn die Sicherheit und Leichtigkert des Vertcehrs gewährleistet ist.

b) Auf den im Absatz 1.2 a) angefr-lhrten Grundstücksflächen kÖnnen auch Garagen zuge-
lassen werden, wenn vor den Garagentoren ein Stauraum von mindestens 5.5 m vorgese-

hen ist und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet ist.

Ausnahmen vom Stauraum nach Absatz 1.2 b) kÖnnen bet sehr schwieriqen Geländever-
hältnissen (2. B. stark abfallendes Gelände) zugelassen werden. wenn als Ersatz unmtt-
ielbar cjaneben ein Stellplatz nachgewresen wird und a¡e Sicnerheit und Leichtigkeit des
Verkehrs gewahrleistet ist.

o) im ubrigen sind die Garagen und Nebenanlagen nur inr:ernaib cjer úberbau'oaren Gruncj-
stucksflächen zulässig.

1 3 Gebäudehohe
Dre Traufhóhe (stÉßensetiig) dan 3 50 m ntcht úberscíìre:ien

1 .l l-ármschutz
lu:cn den Ausbau der straße erhcht srcn der Vert<ehrstarm aul Cie ancrenzende Wohnhaus-
lecauung ntcnt. so daß hter kerne t-ârmschuvnnaßnahmen 

=rcrcerlicll stnd.

2. Bauordnunosrechtliche Festsetzunqen

2.1 Dachformen
Es sind nur Satteidächer zulässiþ. Die Dachform bez:eht sich auf !.raupt- unci Nleþengebaude

2.2 Dachneiounqen
a) Die Dachneigung betrágt 35" bis 48".

b) Ausnahmen von den im Bebauungsplan festgesetzten Dachne:gungen kónnen fur Anbau-
ten (Nebentrakte) eines Hauptgebäudes zugelassen rverden, wenn s¡e sich dem Erschel-
nungsbild des Hauptgebaudes (Hauptkorpers) unteÍordnen.



2.3 Dachaufbauten
Dachaufl¡auten zum Ausbau von Wohnräumen in Dachgeschossen (z.B.Dachgauben) sind
zugefassen. Die Gaubenlänge darf hÖchstens 2/3 der Trauflänge betragen und diese nicht
unterbrechen.

2.4 Außere Gestaltung
Die Gebäude sind zu verputzen
Wandfläche statthaft.

Hola¡erkleidungen sind bis maximal 113 der jeweiligen

2. 5 Grúnordnerische Maßnahmen
Folgende Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Strauchern (gem. g 9 Abs. 1 Nr. 25 a in
Verbindung mit S 178 BauGB) und fur Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft (gem. g 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) sind vorgesehen:

a) innerhalb der Geltungsbereichsgrenzen
Auf zu erstellenden Pflanzscheiben bzw. auf als Öffentliche Grtlnflächen ausgewiesenen
Flächen sind innerortlich sowie am Cnsern- und -ausgang folgende Bäume (Hochstämme)
zu pflanzen:
Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Aesculus carnea Rote Kastanie
Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Tilia cordata Winderiinde

Diese Maßnahme ersetzt die zu rodenden GehÖlze und dient zur besseren Einbindung der
Ortsränder und der Straße in die Landschaft. Die neu entstehenden BÖschungsflächen
werden mit Landschaftsrasen (einheimische Saatgutmischungen) eingesät. Damit lokale
Pflanzenarten einwandern kÖnnen, werden nur geringe Saatgutmengen ausgebracht.

Eine alte Trockenmauer im Or-tsbereich wird nach Abschluß der Bauarberten wieder errich-
tet. Die Trockenmauer soll nic;it venugi werden, damit sich dori wieder Felsspaltenbewch-
ner ansiedeln können.

b) außerhalb der GeltungsbereichsErenzen
Da ein funktionaler Ausgietch iur cie Neuversiegelung (ca. 0.1 ha) ourch Entsiegeiung
innerhalb der Grenzen des Gertungscereiches nicht in ausreichendem Umfang mögticñ
ist, wird gemáß S 5 LmG eine irsatzmaßnahme durchgeíuhrt. Dabei sc:t eine mcmeñian
intensiv genuzÌe Wiese in der ,Aue ies Taibaches an der Gemarrungsgrenze zu trßwelier
eKensivieri werden. Ziel ist die Inwrcxlung wechselfeuchter Standone in der Aue des Tal-
baches. welche durch das stellenwetse leichte Ausmulden ces Geländes geschaffen wei'-
den sollen.

2.6 Einfriedunqen. Aufiullunqen
Die Grundstucke konnen eingefrredet werden. Nur enrlang den Verkehrsfldchen dürfen feste
Sockel bis zu einer Höhe von 40 cm errichtet ,,verden. Die GesamthÖhe Cer trinfriedungen darf
1,20m üþerOK Bürgersieig bzw. OK Gelände nrcht uþerschrerten. Dies bezleht sich auf die
neu auszuwelsenden Bauflächen. ..

lm Zuge des Straßenþaues srnd hÖhere Stutzmauern erforderlich und somit zugelassen, wre
aus der Planung ers¡chtlich.

lm Bereich der Geu¡åsser ist ein Uferstreifen von mindestens 3 m Brerte von jeglicher Bebau-
ung, Aufr.tllung und fester Einzáunung freizuhalten, gemessen ab OK Boschungskante.

,,



2'7 straßenausbau'i 
rnir ciner asohat baut m¡t Murdenrinne in Naturstein-Die Halptstraße wird mit einer Asphaltbetondecke ausge

pflaster. Die Bürgersteige und angrenzenden Stichstraßen werden mit farblich abgesetztem

Betonpfl aster ausgebaut.

Oberweiler im Tal, oen /93r f"û*"'a,
(Ortsoürgermeister)

Die Bebauungsplansatzung, bestehenrl aus cier Planzeichnung
sowie rien planungs- und bauordnungsrechtlichen textlichen
Festsetzungen, wir<1 hiermit ausgefertigt.

berweil-er im Tal, den 09.01-.1995
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